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FAQ „Submissionen Bauarbeiten“

Verantwortlichkeit

Verwaltungsabteilung: 
Geschäftsleitung KI

Nachführung der Liste 
Alle AL und PL

Prozessverantwortlicher: 
Matthias Adelsbach

Rubrik/Themata
PL 

AVT
Fragestellung


Antwort /Massnahme
Änderung

nötig


Status

Eignungskriterien

Keine diskriminierenden Eignungskriterien z. B. Strassenbauarbeiten an Kantonsstrasse

(Schätzungskommission)
z. B. Strassenbauarbeiten unter Verkehr
Bausumme  Fr. 0.500 Mio., 2 Referenzobjekte



Zuschlagskriterien



Wenn Zuschlagskriterien erst in den Besonderen Bedingungen deklariert sind, kann der Unter​neh​mer in der Regel keine Rechtsmittel gegen die Ausschreibung wahrnehmen.

(Schätzungskommission)
Zuschlagskriterien im Publikationstext aufführen



Zuschlagskriterien



Zuschlagskriterien nicht nach den BB ausgewertet

(Schätzungskommission)
Auswertung durch PL AVT kontrollieren

Noch besser ist, unabhängige Auswertung durch PL und Bereinigung mit Ing.



Widerruf der 

Submission

Nur eine Offerte eingegangen

Im Einladungsverfahren (4) ist nur eine Offerte eingegangen
Rückzug des Verfahrens und Neustart (§ 28 Abs. 2 der Submissionsverordnung). Nötige Verfügung durch:

- Durch RR als Verfügung (über Fr. 50'000.--)

- Verfügung durch Baudirektor (< Fr. 50'000.--)



Rückzug Schlüsselperson nach Vergabe

Auswechslung der Schlüsselperson nach der Ver​gabe 
Unternehmer bringt gleichwertigen Ersatz

Wenn nicht möglich und Vertrag nicht unterzeichnet, evtl. Rückkommensantrag auf erneute Vergabe



Angebotseingabe

2-Couvertsystem

Die Formulierung auf dem Titelblatt über die Ein​gabe des Preisangebotes ist unklar formuliert
Formulierung verbessern
analog Publikationstext



Publikationstext

Unklare Formulierung im Publikationstext betr. Rechtsmittel:

Gegen die Verfügung (Zuschlagsverfügung oder Publikationsverfügung) kann innert 10 Tagen Einsprache erhoben werden. 
Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im Amtsblatt des Kantons Solothurn bei der Kantonalen Schätzungskommission, Amthaus, 4502 Solothurn, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss eine Begründung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben, Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten. 



Preisangebot/Währung
I
Auf allen Formularen sollte die Währung mit CHF bezeichnet sein (aktuell CHF, Fr. oder SFr.)
Da der NPK international gültig ist GATT/WTO, ist die Bezeichnung CHF richtig. Beim Rechnungswesen und Kostencontrolling bezeichnen wir die Währung wei​terhin mit Fr.



Schlüsselpersonen

Wie wird dies später durchgesetzt?

(Wenn eine Schlüsselperson ersetzt werden muss oder wird)
Falls Schlüsselpersonen bei den Bauarbeiten aus​gewechselt werden, ist ein gleichwertiger Ersatz zu verlangen (Bauleitung). Ist dies schon vor Vertrags​abschluss der Fall, könnte auch ein Rückzug des Auf​trages in Erwägung gezogen werden. Dies ist in jedem Fall direkt mit dem AVT (PL/Kantonsingenieur) zu be​sprechen.



Auswertung

Auswertung über Word-Datei? Word rechnet nicht! Alles von Hand oder übertragen?
Die Berechnung des Qualitätswertes und des Beurtei​lungspreises erfolgt mit der Excel-Tabelle Auswer​tung_Sub_Bau.xls. Beim Dokument D (Preisangebote) sind die Hauptkapitel in die Word_Datei zu übertra​gen.



Gemeinsame Submission Kanton/Gemeinde/
Dritte

Was gedenkt das AVT zu unternehmen, dass bei Kantonsstrassenbauten mit gleichzeitigen Werk​leitungsbauten Dritter nicht zwei oder mehr Inge​nieure/Unternehmer im Einsatz sind? (Schnittstel​len-Risiken)
Das AVT und der Ingenieur verhandeln frühzeitig mit der Gemeinde über die Submittierung der gemeinde​eige​nen Anlagen. Es ist eine gemeinsame Vergabe anzu​streben. Bei Wasserversorgungsanlagen kann die Ge​meinde die Submission der Rohrlegearbeiten separat durchführen. Allerdings gilt ab Juni 2004 auch für die Gemeinden das Kantonale Submissionsgesetz.

Die Schnittstellen sind in jedem Fall im Bauprojekt genau zu regeln.



Dokument

Eingabeform präzisieren! Separat und wider​sprüchlich
Die Eingabeform 2-Couvertsystem ist nicht klar formu​liert.



Besondere Bestimmun​gen
I
Wäre es nicht sinnvoll, die BB in 2 Kapitel zu unter​teilen: 

· Allgemeine Bes. Bestimmungen (allg. gültig)

· objektspezifische Bes. Bestimmungen
Nein

Wäre nicht sinnvoll, da der NPK 102 für die ganze Bauindustrie angewendet wird und damit zweigeteilt würde. (Lesbarkeit bei Unter​nehmern, die in der ganzen Schweiz tätig sind). Die würde die Anwendung des NPK 102 verunmöglichen.

Die Allgemeinen Bestimmungen werden natürlich übernommen und sind nur im Vertrag zu referenzie​ren (ABB 118-260) 



Eignungskriterien

Wie muss man sich verhalten, wenn die Eignungs​kriterien nicht erfüllt werden, aber man trotzdem den Auftrag erhalten will, z. B. 

· neue Firma

· kleinere, gleiche Arbeiten, welche die Bau​summen in den Eignungskriterien unter​schrei​ten, etc.
Wenn die Eignungskriterien nicht erfüllt sind, kann kein Zuschlag erfolgen. Das Preisangebot wird nicht geöffnet. Der Unternehmer erhält aber einen Absage​brief mit Rechtsmittel.

Wird die in den Eignungskriterien verlangte Höhe der Bausumme unterschritten, ist das Eignungs​kriterium nicht erfüllt.

Hier gilt der Grundsatz: 

Für kleine Arbeiten keine Eignungskriterien festlegen, allenfalls sogar auf Zuschlagskriterien verzichten und nur aufgrund des Preisangebotes die Arbeiten vergeben.



Dokument A

Ab wann ist die Software von RL verfügbar und anzuwenden? Einführungstermin?
Ist bereits per Internet verfügbar. (www.avt.so.ch)



Dokumentabgabe

Welche Daten dürfen zusätzlich vom Ingenieur an die Unternehmer elektronisch abge​geben werden, z. B. Dok A + B als PDF-Datei?

Pläne als DXF oder DWG?
Es werden alle Dateien vom Ingenieur an den Unter​nehmer elektronisch abgegeben. Do​kument C und D müssen in Papierform an den Bauherrn zurück. Das Dokument D (Preisangebot) kann elektronisch an den Bauherrn abgegeben werden.



Dokument D/C

Wird Dokument D geöffnet, falls der Unternehmer aufgrund des Dokumentes C als nicht geeignet beurteilt wird?

Wie weit wird Dokument C beurteilt, falls Unter​nehmer als nicht geeignet beurteilt wird? 
Nein



Es ist nur eine Beurteilung der Eignungskriterien vor​zunehmen. Wenn diese nicht erfüllt sind, ist die Aus​wertung abzubrechen.



Dokumente A/B/C/D

Auf allen Titelblättern der Dokumente A, B, C und D muss der Eingabetermin ausgefüllt werden. Dies widerspricht dem Grundsatz, dass alles nur einmal am richtigen Ort definiert werden soll (hier: im Publikationstext). Antrag: "Eingabetermin" aus den Titelblättern entfernen.


Dieses Vorgehen wäre wünschenswert, ist aber aus EDV-technischen Gründen nicht empfehlenswert. Es müssten Verknüpfungen zu anderen Datenfiles herge​stellt werden.



Zuschlagskriterien

Auswertungsformular Zuschlagskriterin:

Schlecht ist, dass nicht stichwortartig festgehalten werden kann, warum die eingesetzte Punktzahl eingesetzt wurde ("fehlender Platz"). Hr. Flück fordert auf, dies auf einem separaten Blatt schrift​lich zu tun (für Unternehmergespräch). Besser wäre, wenn ein solcher Kommentar direkt auf dem Beurteilungsbogen angebracht werden könnte. Dort gehört er hin. Vielleicht kann die Spalte "Teil​kriterien" und "Unterkriterien" schmäler gemacht werden, um eine zusätzliche "Kommentarspalte" ganz hinten einzufügen.
Es ist besser, die Auswertungsdetails in einem separa​ten Dokument zu haben. Diese Details müssen erst bei einer Auskunftserteilung nach der Zuschlagsverfügung offengelegt werden. 

In diesem Fall muss aber im Dokument A die Über​schrift „Publikationstext“ mit „Bedingungen zum Submissionsverfahren" ersetzt werden.





Schlüsselperson
I
Wie gedenkt das BJD vergangene Leistungen eines Teams (Schlüsselperson/en) bei einem neuen Ange​bot einzubeziehen?
Die Referenzen sind dazu da, um beim damaligen Bauherrn nachzufragen, respektive der Ingenieur ist verpflichtet, dies zu bewerten.



Publikationstext

Beim Einladungsverfahren muss auch der Publi​kationstext ausgefüllt werden, obwohl kein Inserat publiziert wird. Ist dies richtig?
Es ist richtig, da diese Rubriken in Dok. A nur einmal aufgeführt sind. Der Ingenieur hat die Sicherheit, dass nichts vergessen wurde.



Schlüsselperson

Kann der Unternehmer zum Einsatz einer Schlüs​selperson gezwungen werden? (Wurde ja bewertet und evtl. aufgrund dessen wurde evtl. der Auftrag vergeben).
Falls die Schlüsselpersonen bei den Bauarbeiten aus​gewechselt werden, ist ein gleichwertiger Ersatz zu verlangen (Bauleitung). Ist dies schon beim Vertrags​abschluss der Fall, könnte auch ein Rückzug des Auf​trages in Erwägung gezogen werden. Dies ist in jedem Fall direkt mit dem AVT (PL/Kantonsingenieur) zu be​sprechen.
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